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20. Oktober 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                          

herzlich lade ich ein zur 

22. Mitgliederversammlung des Vereins 

Evangelischer Kirchengemeindetag in Württemberg 

 

am Samstag, den 14. November 2015 von 10.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr 

im Hospitalhof in Stuttgart 

 

Ab 9.30 Uhr: Anreise, Zweites Frühstück 

 

Tagesordnung:  

Begrüßung und  Besinnung  

1: Themenschwerpunkt 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bericht des Vorstandes – Mitglieder- und Beitragsentwicklung 

3. Jahresrechnung 20134 
Bericht der Rechnungsprüfer mit Entlastung des Vorstandes und des Erweiterten Vorstandes 

4. Wirtschaftsplan 2016 

5. Satzungsänderung (bitte wenden) 

6.Informationen und  Anliegen der Kirchengemeinden  
(Anträge an die Versammlung können bis spätestens 12. November 2014 bei der Geschäftsstelle eingereicht werden) 
 

  Pause gegen 11.45 Uhr 

  Ende gegen 13.30 Uhr 
 

-bitte wenden- 

„So ist’s denn besser zu zweit als allein…“ –  
Formen der Kooperation von Kirchengemeinden 

 
Mit Pfarrer Thomas Eberl 

Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau 
Referat Seelsorge und Beratung, Koordination Kirchengemeinden und Dekanate 

 

Er berichtet über Gestaltungsmöglichkeiten und Erfahrungen zur Zusammenarbeit von Kirchen-
gemeinden, wie sie auch in Württemberg unter dem Stichwort „Verbundgemeinden“ auf dem 
Weg sind. Für Kirchengemeinden, die vor dem Hintergrund der nächsten Pfarrplanrunde selbst 
gerade vor der Frage stehen, wie stark sie sich auf Wege des Zusammengehens einlassen, gibt 
es praktische Hinweise. Die Ergebnisse der Diskussion werden in die Stellungnahmen des Kir-
chengemeindetags einfließen. 
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KGT-Kontakt 

 
 

 

 

 

 

 

 

KGT im Internet 

Weitere Informationen zur Mitgliederversammlung 

Wir bitten Sie, sich bei der Ankunft in die Anwesenheitsliste im Foyer einzutragen.  

Gegen Vorlage dieser Einladung erhalten Sie am 14.11. Ihre Stimmkarte.  

Sollten Sie keine/n Vertreter/in entsenden können, so können Sie nach § 5 Abs. 2 unse-

rer Satzung ihr Stimmrecht auf den/die Vertreter/in eines anderen Vereinsmitglieds 

übertragen. Bitte nutzen Sie dazu den untenstehenden Abschnitt. Eine aktuelle Mitglie-

derliste ist auf unserer Internetseite unter „Verein“ -> „Mitglieder“ abrufbar. 

 

Zum Hospitalhof in Stuttgart (Büchsenstr. 33) kommen Sie am besten 

mit der S-Bahn, Haltestelle Stadtmitte. Von dort sind es vom Ausgang 

"Büchsenstraße" (über die Treppe) nur noch wenige Schritte (s. An-

fahrtsskizze). Wenn Sie mit dem PKW anreisen, empfehlen wir Ihnen, 

eine der Parkmöglichkeiten (P&R) am Stadtrand zu nützen. Die 

Parktickets sind zugleich Fahrscheine für S- und U-Bahn.  

 

Vorschlag zur Neufassung von § 7 (1) der Satzung vom 08.11.2008:   
Der Erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand nach § 6, zwei auf Vorschlag der Vereinigung Evange-
lischer Kirchenpfleger in Württemberg e.V. zu wählenden und acht weiteren Mitgliedern. Die auf Vorschlag 
der Kirchenpflegervereinigung zu wählenden und die acht weiteren Mitglieder werden von der Mitglieder-
versammlung jeweils auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Bis zu zwei weitere Mitglieder können vom 
Erweiterten Vorstand zugewählt werden. Im Erweiterten Vorstand soll jede Prälatur durch mindestens eine 
Person vertreten sein. Scheidet ein Mitglied des erweiterten Vorstands aus, das nicht zum Vorstand nach § 6 
gehört, so kann der erweiterte Vorstand für den Rest seiner Amtszeit ein Mitglied nachwählen. Wählbar in den 
Vorstand und den erweiterten Vorstand  ist, wer einem Kirchengemeinderat oder einer Kirchenbezirkssynode 
angehört oder von diesen beauftragt ist 

 

 
Als Ansprechpartner_innen für Infopost und Veranstaltungen wünschen wir uns ein ge-

wähltes Mitglied im KGR, damit unsere Nachrichten für Sie nicht in der allgemeinen Post-

Flut der Pfarrämter untertauchen müssen. Damit wir Sie auch per eMail erreichen kön-

nen, teilen Sie uns bitte eine Mail-Adresse mit, an die wir Rundmails und eilige Nachrich-

ten senden dürfen. Ihre Daten bzw. die Ihrer Gemeinde werden  ausschließlich für Zwe-

cke des  Kirchengemeindetags genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Schicken Sie 

uns eine eMail mit dem Betreff: „Kontakt für Mailings“ an info@kirchengemeindetag.de. 

Danke! 

Direkt und aktuell erreichen Sie uns im Internet unter: www.kirchengemeindetag.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 
(Dekan Ulf van Luijk, Vorsitzender des KGT) 
 

 
 

 

 

Wir beauftragen Herrn / Frau ____________________________________________________,  

 

bei der Mitgliederversammlung 2015 unser Stimmrecht wahrzunehmen. 

 

 

 

___________________________  _____________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift, Stempel 

mailto:info@kirchengemeindetag.de

